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Gefördert werden können 

Kulturvereine / Kultureinrichtungen, 

die über nicht mehr als drei Vollzeitstellen verfügen 

(diese Zahl kann auch auf mehrere Teilzeitstellen verteilt sein)

Zuwendungsempfänger sind vorrangig gemeinnützige Vereine und privatrechtliche 
Träger
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- freies professionelles Theater (mit Schwerpunkt Produktionsförderung),
- Theater- und Tanzpädagogik,
- Amateurtheater,
- nichtstaatliche Museen,
- innovative Heimatpflege,
- Musik und Musikvermittlung,
- Neue Medien (keine Filmförderung),
- Literatur und Sprache (insbesondere Niederdeutsch und Saterfriesisch),
- bildende Kunst (ohne individuelle Künstlerförderung),
- Soziokultur, 
- Kunstschulen,
- außerschulische kulturelle Jugendbildung,
- sparten- und generationsübergreifende Projekte bzw. hybride Projektformen.
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Die Projekt sollten regional bedeutende Kulturprojekte und 
Strukturmaßnahmen aus den Bereichen:
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Bei der Förderung gelten folgende Schwerpunkte:

- Stärkung der ländlichen Räume (einschließlich der Klein- und Mittelstädte),

- kulturelle Bildung,

- kulturelle Integration, Inklusion und Teilhabe,

- kulturelle Eigeninitiativen von Kindern und Jugendlichen, 

- innovative und experimentelle Kulturprojekte,

- innovative Ansätze im Bereich der Regional- und Minderheitensprachen,

- Aufbau von kulturellen Netzwerken, die auch über den Wirkungsbereich der     
Oldenburgischen Landschaft hinausgehen.
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Von der Förderung durch Landesmittel sind grundsätzlich ausgeschlossen:

- Brauchtumsfeste, Vereinsjubiläen u.a. 

- Publikationen (Druckkostenzuschüsse),

- Maßnahmen der Denkmalpflege,

- Maßnahmen der Erwachsenenbildung,

- allgemeine Fortbildungen,

- CD- und Film-Produktionen, 

- Kultureinrichtungen des Landes Niedersachsen.
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Folgende Institutionen wurden in den letzten Jahren aus der Wesermarsch 
gefördert: 

- Centraltheater Brake

- Kulturzentrum Seefelder Mühle

- Kulturmühle Berne

- Heimatbund Brake

- Georg von der Vring Gesellschaft

- Ovelgönnung

- Heimat- und Kulturverein Ovelgönne
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Regionale Kulturförderung 
- Anträge bis 10.000,00 Euro max. 50 % der Gesamtkosten
- Vom Ministerium verstätigte Förderung mit einem Volumen von ca. 350.000,00 Euro
- Über 100 Anträge werden insgesamt eingereicht
- Antragsfrist 30.09. und 31.01.

Investitionsförderprogramm für kleine Kultureinrichtungen
- Anträge bis 25.000,00 Euro max. 75% der Gesamtkosten.
- Kommt über die politische Liste in den Haushalt.
- Hier ein Volumen von ca. 200.000,00 Euro.
- Über 50 Anträge.
- Antragsfrist 30.9. 
- Fristverlängerung bis 11.12. für die energetische Sanierungen. 

Förderungen durch das Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur
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Eigenmittel 
- Mittel aus dem Haushalt der Oldenburgischen Landschaft.
- Anträge bis 1.000,00 Euro können regelmäßig ohne Fristen eingereicht werden. 
- Anträge über 1.000,00 Euro müssen dem Vorstand vorgelegt und dort beraten werden.

Bankenspende an die Oldenburgischen Landschaft
- Anträge bis 1.000, 00 Euro möglich.
- Keine Antragsfristen.
- Wird durch die beiden Regionalbanken der LzO und der OLB ermöglicht.

Förderungen durch die Oldenburgische Landschaft

Förderungen durch Drittmittel
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Investitionsprogramm für kleine Kultureinrichtungen und Sonderförderung für 

Maßnahmen zur Verringerung des Energiebedarfs und zur energetischen Sanierung

- Die Förderung kann zwischen 1.000 und 25.000 € pro Antrag liegen. 

- Die Förderquote sollte maximal 75 % der geplanten Projektkosten umfassen. 

- Die geförderten Vorhaben müssen bis Ende 2024 abgeschlossen sein.
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Unter energetischen Maßnahmen oder Maßnahmen zur energetischen Sanierung 

werden Maßnahmen verstanden, die dazu dienen, den Energieverbrauch zu senken. 

Darunter fallen z.B.:

− Dämmung von Fassaden, Wänden, Dachflächen oder Geschossdecken

− Erneuerung von Fenstern oder Außentüren

− Einbau einer Photovoltaik-Anlage

− Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes

− Modernisierung der Heizung und der elektronischen Anlagen einschließlich 

weiterer Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs, z.B. 

Veranstaltungstechnik, stromsparende Scheinwerfer oder 

Museumsbeleuchtung,

− Kosten für eine Energieberatung können übernommen werden, wenn diese 

im Zusammenhang mit der investiven Maßnahme stehen.
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Ansprechpartner:

Kirsten Jacobs, Oldenburgische Landschaft

Daniel van Lengen, Regionale Kulturberatung Nord
Beratungsgebiet: Städte Delmenhorst, Emden, Oldenburg, Wilhelmshaven; 
Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, 
Friesland, Leer, Oldenburg, Osterholz, Rotenburg, Stade, Verden, Wesermarsch, 
Wittmund

Klaus Terbrack, Regionale Kulturberatung West
Beratungsgebiet: Stadt Osnabrück: Landkreise Grafschaft Bentheim, Cloppenburg, 
Diepholz, Emsland, Hameln–Pyrmont, 
Nienburg, Osnabrück, Schaumburg, Vechta, Holzminden

Anträge mit einer Antragssumme über 10.000,00 € müssen direkt beim MWK über 
das Online-Antragsverfahren gestellt werden. Nähere Hinweise finden Sie auf der 
Internetseite des MWK.
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Matthias Struck

struck@oldenburgische-landschaft.de



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.

Ich freue mich auf Ihre 
Fragen. 
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